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Satzung
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VILSTAL  SEGELCLUB  STEINBERG  e.V.

§ 1

Name und Sitz des Vereins

1. Der am 07. Mai 1975 in Steinberg / Vils gegründete Verein führt den Namen

„VILSTAL  SEGELCLUB  STEINBERG“ abgekürzt  „VSC  STEINBERG“.

2. Der Verein hat seinen Sitz in Steinberg / Vils.

3. Der Verein ist im Vereinsregister eingetragen.

§ 2

Landes- und Bundesorganisation

Der VSC Steinberg ist Mitglied des

· Bayerischen Landessportverbandes  (BLSV),

· Bayerischen Seglerverbandes  (BSV),

· Deutschen Seglerverbandes  (DSV),

· Bayerischen Kanuverbandes  (BKV),

· Deutschen Kanuverbandes  (DKV).

§ 3

Zweck des Vereins

1. Der VSC Steinberg verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2. Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Segelsports nach den Grundsätzen des Amateursports.

3. Zur Erreichung dieses Zieles werden insbesondere

a) Segler-Ausbildung betrieben,

b) Regatten abgehalten,

c) gemeinsame Segelfahrten (Törns) organisiert.

4. Zur Vertiefung und Erreichung des Vereinszweckes ist der VSC Steinberg auch berechtigt andere Wassersportabteilungen zu unterhalten, z.B. für Kanu und Kajak.

5. Der VSC Steinberg ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftliche, politische, religiöse oder weltanschauliche Ziele. Er ist parteipolitisch und konfessionell neutral.

§ 4

Mitglieder

1. Der Verein besteht aus

a) aktiven Mitgliedern,

b) fördernden Mitgliedern,

c) Ehrenmitgliedern.

2. Aktives Mitglied kann jede natürliche Person sein, die den Segelsport oder eine dem Verein angegliederte Sportart (z.B. Kanu- und Kajaksport) aktiv betreiben will.

3. Förderndes Mitglied kann jede natürliche und juristische Person sein, welche die Vereinszwecke unterstützen will, ohne selbst aktiv den Segelsport zu betreiben.

4. Die Ehrenmitgliedschaft kann solchen Persönlichkeiten verliehen werden, die sich um den VSC Steinberg besondere Verdienste erworben haben. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit (vgl. § 6 Abs. 4); sie haben jedoch in der Mitgliederversammlung volles Stimmrecht.

§ 5

Erwerb der Mitgliedschaft

1. Um die Aufnahme in den Verein ist beim Vorstand schriftlich nachzusuchen. Minderjährige werden nur mit schriftlicher Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter aufgenommen.

2. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Lehnt dieser den Aufnahmeantrag ab, so steht dem Betroffenen die Berufung zur Mitgliederversammlung zu. Diese entscheidet endgültig.

3. Mit der Aufnahme durch den Vorstand oder Mitgliederversammlung beginnt die Mitgliedschaft.

§ 6

Pflichten der Mitglieder

1. Mit der Aufnahme in den Verein unterwirft sich das Mitglied den Bestimmungen der Vereinssatzung und den Vorschriften des Vereinsrechts.

2. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Vereinszweck nach Kräften zu fördern. Aktive Mitglieder können bei Vereinsveranstaltungen zur Durchführung organisatorischer Maßnahmen zur Hilfeleistung verpflichtet werden.

3. Die Mitglieder sind verpflichtet, sich gegenseitig im Rahmen des Vereins und bei der Ausübung des Segelsports zu unterstützen und Hilfe zu leisten.

4. Die Mitglieder sind verpflichtet, den von der Mitgliederversammlung festgesetzten Beitrag zu entrichten. Den Zahlungsmodus bestimmt die Mitgliederversammlung.

§ 7

Rechte der Mitglieder

1. Jedes Mitglied ist berechtigt an Vereinsveranstaltungen teilzunehmen.

2. Jedes Mitglied ist berechtigt im Rahmen der Mitgliederversammlung vom Vorstand Auskunft und Rechenschaft zu verlangen über die Tätigkeit des Vereins, sowie über die Verwendung von Mitgliedsbeiträgen und Spenden.

§ 8

Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet durch

a) freiwilligen Austritt,

b) Tod,

c) Ausschluss.

2. Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum Schluss eines Kalenderjahres. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt das ausscheidende Mitglied zur Bezahlung des Mitgliedsbeitrags verpflichtet.

3. Der Tod eines Mitglieds bewirkt das sofortige Ausscheiden.

4. Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, vom Verein ausgeschlossen werden. Ein solcher Verstoß liegt insbesondere vor, wegen

a) Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen;

b) Nichtbezahlung des Mitgliedsbeitrages, trotz zweimaliger Mahnung;

c) grob unsportlichen oder unehrenhaften Verhaltens.

5. Der Ausschluss kann vom Vorstand mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben.

6. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied mittels eingeschriebenen Briefes bekanntzugeben.

7. Gegen den Ausschluss-Beschluss des Vorstandes ist die Berufung zur Mitgliederversammlung zulässig. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang des eingeschriebenen Briefs beim Vorstand eingelegt werden.

8. Die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig. Die Entscheidung kann im Rahmen einer ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliederversammlung erfolgen.

9. Macht ein Mitglied von der Berufung keinen Gebrauch, so unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit der Folge, dass eine gerichtliche Anfechtung nicht mehr möglich ist.

10. Bei der Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf Rückerstattung von Mitgliedsbeiträgen, Spenden oder sonstigen Zuwendungen.

§ 9

Verwendung der Finanzmittel

1. Der Verein finanziert sich durch

a) Mitgliederbeiträge,

b) Veranstaltungserlöse,

c) Spenden und Zuwendungen der öffentlichen Hand.

2. Die Mittel des Vereins dienen allein den satzungsgemäßen Zwecken. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, oder durch unverhältnismäßige hohe Vergütungen, begünstigt werden.

§ 10

Organe des Vereins

Organe des Vereins sind

a) die Mitgliederversammlung,

b) der Vorstand.

§ 11

Mitgliederversammlung

1. Oberstes Organ des VSC Steinberg ist die Mitgliederversammlung. Sie kann vom Vorstand oder auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Drittel der Mitglieder einberufen werden.

2. Die Mitgliederversammlung ist mindestens zwei Wochen vor dem angesetzten Termin unter Bekanntgabe der Tagesordnung durch Veröffentlichung in der örtlichen Presse, den Vereinsaushängekästen oder durch persönliche Benachrichtigung einzuberufen. Entfernt beheimatete Mitglieder sind persönlich zu benachrichtigen.

3. Die Mitgliederversammlung wird vom ersten Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter geleitet.

4. Über die Mitgliederversammlung und die dort gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen. Es ist vom Schriftführer und vom Vorsitzenden zu unterzeichnen. Das Protokoll ist den Mitgliedern in geeigneter Weise bekanntzugeben. Die Protokoll-Verlesung in der jeweils folgenden Mitgliederversammlung ist ausreichend.

5. Stimmberechtigt sind alle anwesenden, volljährigen Mitglieder. In Fragen des Jugend-Segelsports sind auch minderjährige Vereinsmitglieder stimmberechtigt. Delegationen von Stimmrechten sind nicht zulässig.

6. Die Stimmabgabe erfolgt durch Handzeichen, sofern die Satzung nichts anderes bestimmt oder die Mitgliederversammlung einen anderen Abstimmungsmodus festlegt. Falls ein anwesendes stimmberechtigtes Mitglied geheime Abstimmung wünscht, muss geheim abgestimmt werden.

7. Die Mitgliederversammlung entscheidet mit Stimmenmehrheit seiner anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Versammlungsleiters (des ersten Vorsitzenden).

8. Für Satzungsänderungen ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.

9. Jährlich muss mindestens eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Gegenstand der Beratung und Beschlussfassung sind insbesondere

a) Protokollverlesung der letzten Mitgliederversammlung,

b) Berichte des Vorstandes, der Abteilungsleiter und des Kassenwarts, 

Bericht des Kassenprüfers,

c) Ernennung von Ehrenmitgliedern,

d) Entlastung des Vorstandes,

e) Neuwahl des Vorstandes und der Kassenprüfer, soweit nach § 12 der Satzung erforderlich,

f) Beschlussfassung über vorliegende Anträge, Festsetzung von Mitgliedsbeiträgen und Aufnahmegebühren.

Nach Möglichkeit ist die ordentliche Mitgliederversammlung innerhalb der ersten drei Monate nach Ablauf des Vereinsgeschäftsjahres abzuhalten.

10. Die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ist möglich auf

a) Beschluss des Vorstandes, wenn dies im Vereinsinteresse geboten erscheint oder

b)
auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Viertel der stimmberechtigten Mitglieder. Ein solcher Antrag ist beim Vorstand einzureichen.

Der Vorstand ist verpflichtet, die Mitgliederversammlung innerhalb einer Frist von einer Woche einzuberufen.

§ 12

Vorstand

1. Der Vorstand leitet den Verein.

Er besteht aus dem

1. Vorsitzenden,

2. Vorsitzenden,

Kassenwart,

Schriftführer,

zwei Sportwarten,

Jugendwart,

Abteilungsleiter für Kanu und Kajak.

1a
Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der 1. und 2. Vorsitzende. Jeder von ihnen hat Einzelvertretungsbefugnis. Im Innenverhältnis gilt, dass der 2. Vorsitzende den Verein nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden vertritt.

2.
Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Um die Funktionsfähigkeit des Vereins zu gewährleisten, erfolgt die Neuwahl des Vorstandes jeweils zur Hälfte im turnusmäßigen Abstand von zwei Jahren.

3. Den einzelnen Vorstandsmitgliedern obliegt nach ihrer Wahl die verantwortliche Erfüllung der Aufgaben, die mit ihrem Vereinsamt verbunden sind. In diesem Sinne hat der Vorstand insbesondere

a)  für die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu sorgen,

b)  auf satzungsgemäße Verwendung der Vereinsmittel zu achten,

c)  und allgemein dafür zu sorgen, dass die Satzungszwecke im Rahmen seiner Geschäftsführung erfüllt werden.

Der Vorstand darf nur Geschäfte bis in Höhe des jeweiligen Vereinsvermögens abschließen.

4. Der Vorstand wird vom 1. Vorsitzenden in regelmäßigen Zeitabständen zu Vorstandssitzungen einberufen. Beantragt ein Drittel der Vorstandsmitglieder schriftlich eine Vorstandssitzung, so hat der 1. Vorsitzende diese innerhalb einer Woche einzuberufen; im Falle dessen ernstlicher Verhinderung obliegt dem 2. Vorsitzenden diese Aufgabe.

5. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder eingeladen und mehr als die Hälfte anwesend sind. Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des die Sitzung leitenden Vorsitzenden.

6. Die Beschlüsse des Vorstandes sind schriftlich niederzulegen und vom Vorsitzenden und Schriftführer zu unterzeichnen.

§ 13

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 14

Haftung

1. Die Vereinsmitglieder haften nicht für die Verbindlichkeiten des Vereins.

2. Der Verein haftet nicht für seine Mitglieder. Eine Haftung des Vereins gegenüber seinen Mitgliedern, die sich aus dem Betrieb und der Organisation des Segelsports und dem Vereinsbetrieb ergeben könnte, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

§ 15

Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck ordnungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Zur Beschlussfassung seiner Auflösung ist eine Dreiviertelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder notwendig. Die Abstimmung muss namentlich erfolgen.

2. Für den Fall der Auflösung sind von der Mitgliederversammlung drei Liquidatoren zu bestellen. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die beiden Vorsitzenden und der Kassenwart die gemeinsam vertretungsberechtigten Liquidatoren.

3. Mit der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das verbleibende Vereinsvermögen an den Bayerischen Landessportverband (BLSV), der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke (Förderung bayerischer Nachwuchssegler) zu verwenden hat.

§ 16

Inkrafttreten der Satzung

1. Die vorliegende Satzung ist in der Mitgliederversammlung vom 13.03.1999 beschlossen worden. Sie tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

2. Mit Inkrafttreten dieser Satzung ist die Satzung des VSC Steinberg vom 07.05.1975, zuletzt geändert am 14.03.1987, außer Kraft getreten.

3. Der Vorstand kann zur vorliegenden Satzung eine Geschäftsordnung erlassen.

Steinberg, den ................................

Der Vorstand

......................................................


..................................................

1. Vorsitzender






2. Vorsitzender

......................................................


..................................................

Schriftführer






Kassenwart







